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Haushaltssatzung der Gemeinde Pölitz 
für das Haushaltsjahr 2018 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 23.11.2017 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.612.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.823.900 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von  -211.200 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
1.565.200  EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

1.619.100 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
156.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

214.300 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
63.800 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
5,56 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 370 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            390 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            370 v.H. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Pölitz, den 23.11.2017 
 

(Siegel) 
 
 Bürgermeister 
 Beck 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Pölitz 

für das Haushaltsjahr 2018 
------------------------------------------------------------------- 

 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2018 ist neben der Gemeindeordnung die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2018 des 
Innenministers vom 14.09.2017 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des 
Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 
08.09.2014. 
 

Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2016) sind vorläufig, da der Jahresabschlüsse für 2015 und 
2016 noch nicht erfolgt sind. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat die 
Gemeindevertretung am 07.11.2016 beschlossen. 
 

In der Eröffnungsbilanz wird die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen auf die 
Stadtwerke Bad Oldesloe zum 01.01.1998 ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
bilanziert. Die Abschreibung dieser Position erfolgt über 25 Jahre und belastet damit den 
Ergebnisplan noch bis 2023. Unter Berücksichtigung der parallelen Auflösung von 
Sonderposten trägt dieser Vorgang mit -71.900 EUR zur Verschlechterung des Ergebnisplans 
bei. 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939 743 
 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 927 
 
c) nach Zensus 2011 1.174 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2016) 1.184 

 
 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
1.290 ha 
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Wirtschaftliche Struktur 
 
Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Zur Erfüllung der 
Ansprüche auf U3-Betreuung wurde 2014 ein Neubau errichtet. Da für den laufenden 
Betrieb dieser Einrichtung bisher nicht die ursprünglichen erwarteten Zuschüsse bewilligt 
wurden, belastet die U3-Betreuung den vorliegenden Haushalt erheblich. 
 
Auch die Schulkosten steigen aktuell drastisch. Vom Land Schleswig-Holstein wird für die 
Berechnung der Schulkostenbeiträge seit 2012 nur noch der Investitionsanteil vorgegeben. 
Laufende Kosten legt der Schulträger nach tatsächlichem Jahresergebnis um. 
Nachberechnungen erfolgen zum Teile einige Jahre später, so dass diese Kosten für die 
Gemeinde Pölitz nur schwer planbar sind.  
 
  
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
Überschuss  2014: 48.672  EUR 
Fehlbetrag   2015: liegt noch nicht vor 
Fehlbetrag   2016: liegt noch nicht vor 
 
 
 
 
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 
 
Von den 24 Gewerbebetrieben zahlten 2016 
   2   Betriebe  (  8 %) keine  
   3   Betriebe  (13 %) bis 1.000 EUR 
 16   Betriebe  (66 %) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR 
   3   Betriebe  (13 %) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR 
Gewerbesteuer jährlich. 
 

4



2014 2015 2016 2017 2018
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 29 38 28 29 30

Grundsteuer B 132 134 137 137 137

Gewerbesteuer 145 117 134 120 140
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 494 522 546 570 600

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 6 8 9 11 16

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 11 11 12 12 12

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 278 324 276 320 338

Sonderschlüsselzuweisungen 56 0 0 0 0
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

49 48 51 52 54

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 1.200 1.202 1.193 1.251 1.327

Veränderung Vorjahr (in %) 0,2% -0,7% 4,9% 6,1%

Gewerbesteuerumlage 26 22 25 23 26

allgemeine Kreisumlage 348 360 392 404 423

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 180 197 203 207 235

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 554 579 620 634 684

Veränderung Vorjahr (in %) 4,5% 7,1% 2,3% 7,9%
Überschuss im Produkt 611 646 623 573 617 643

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Gemeinde Pölitz 
 
Geplante Investitionen 

 
 

 
 

FEUERWEHREN   

   

126x0.7832000 Bewegliches Vermögen  22.900 € 
 
 

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDERGARTEN 
   

365x0.7832000 Bewegliches Vermögen  1.000 € 
 
 

SCHMUTZWASSER – KA SCHMACHTHAGEN 
   

53810.7832000 Zählersäule  1.700 € 
 
 

GEMEINDESTRASSEN   
 

   

54100. 7582000 Fahrbahndeckensanierung, 
Teilbereich Schmachthagener 
Redder, 

118.700 € 

54100.7582000 Lückenschluss Schulsteig 12.000 € 
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Vorjahr Haushaltjahr Haushaltjahr
lfd. Nr.Produkt Bezeichnung 2016 2017 2018

EUR EUR EUR

1 26300 Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt u. Land 800 800 800

2 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 900 900 900

3 33100 Förderung Wohlfahrtpflege - Sozialverband 100 100 100

4 42100 Förderung des Sports - Sportverein Jugendarbeit 1.000 0 0

Haushaltjahr Haushaltjahr Haushaltjahr
lfd. Nr.Produkt Bezeichnung 2016 2017 2018

EUR EUR EUR

1 11120 Allg. Verwaltung - Schl.-Holste.Gemeindetag 900 1.000 1.000

2 11120 Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräber 30 30 30

3 12600 Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband 1.000 1.000 1.000

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik
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 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Pölitz hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt. 

Die Hebesätze sind innerhalb des Amtes Bad Oldesloe-Land die höchsten und orientieren sich 
an den Vorgaben des Innenministeriums für 2018.

Konterkariert werden die Bemühungen durch die Übertragung neuer Aufgaben wie aktuell die 
U3-Betreuung, ohne das dafür ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1261 Brandschutz Pölitz 

1262 Brandschutz Schulenburg 

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3651 Kindergarten 

3652 Kinderkrippe 

4240 Sportplatz 

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5730 Gemeinschaftshäuser 

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  

1261 Brandschutz Pölitz 

Die Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig 
deckungsfähig und übertragbar. 
Die Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen innerhalb eines 
Budgets verwendet werden. 
Die investiven Auszahlungen im 
Brandschutz sind als nehmende 
Konten in den jeweiligen De-
ckungskreis integriert. 

1262 Brandschutz Schulenburg 

5410 Gemeindestrassen 
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Stellenplan 
(für Beamte und tariflich Beschäftigte) 

1) bedeutet die Anzahl der Personen 
2) bedeutet die Bewertung der Personen 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Stelle 

Amts- / Funktions-
bezeichnung 

im Vorjahr 
2017 

Tatsächliche 
Besetzung am 
30.06.2017 des 

Vorjahres 

im laufenden 
Haushaltsjahr 

2018 Bemerkungen 
      

1) 2) 1) 2) 1) 2) 

1  Gemeindearbeiter 0,64 EG 3 
TVöD 0,64 EG 3 

TVöD 0,64 EG 3 
TVöD 

25,00 
Wochenstunden 

2  Raumpflegerin 
GMH 0,15 geringf. 

besch. 0,15 geringf. 
besch. 0,15 geringf. 

besch. 
5,75  
Wochenstunden 

3  Raumpflegerin 
Kita  0,45 ----- 0,45 ----- 0,45 EG 2 

TVöD 
17,50 
Wochenstunden 

4  Kindergarten- 
leitung  0,96 EG S9 

TVöD 0,96 EG S9 
TVöD 0,96 EG S9 

TVöD 
37,50 
Wochenstunden 

5  Sozial-pädag. 
Assistentin  0,88 EG S3 

TVöD 0,91 EG S3 
TVöD 0,91 EG S3 

TVöD 
35,50 
Wochenstunden 

6  Sozial-pädag. 
Assistentin  0,64 EG S3 

TVöD 0,64 EG S3 
TVöD 0,64 EG S3 

TVöD 
25,00 
Wochenstunden 

7  Erzieherin  0,95 EG S8a 
TVöD 0,96 EG S8a 

TVöD 0,96 EG S8a 
TVöD 

37,50 
Wochenstunden 

8  Erzieherin 0,85 EG S8a 
TVöD 0,85 EG S8a 

TVöD 0,85 EG S8a 
TVöD 

33,00 
Wochenstunden 

                                                 

 Gesamt 5,52       5,56       5,56             
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Gemeinde Pölitz 
 
Investitionsprogramm 

 
 

Die Gemeinde Pölitz hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2018 für die 
Jahre 2019 bis 2021 keine Festsetzungen getroffen. 
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